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24 Heft Naturrecht Uund Q nach der ehre der en1
Von Dr tto ing 1914 7.—

Gerade der gegenwärtigen Zeit der Weltkrieg von ezeigt hat
wie Halt poſitiven Rechten ohne das Naturrecht innewohnt iſt illing
Arbeit doppelt chätzbar Im erſten Teil ird die klaſſiſche insbeſondere toiſche
und die juriſtiſche Naturrechtslehre dargeſtellt weiten Teil die Naturrechts
ehre der altchriſtlichen Literatur Eingehendes Studium zu dem Er⸗
gebnis daß te chriſtlichen Schriftſteller der rage über te Bere  igung des
Eigentums nicht dem Kommunismus uldigen und ebenſowenig die wichtigſten
geſellſchaftlichen Gebilde auf die unde zurückführen Im einzelnen ſei hervor⸗
gehoben Tertullian und Cyprian lehren durch Gemeinſinn und barmherzige
Nächſtenliebe ſoll das was ott uns zukommen läßt zUum Gebrauch aller dienen
dagegen verwerfen ſie nicht das Privateigentum 69)

Laktanz hält die Entſtehung ſtaatlichen Gemeinſcha für notwendig, auch
enn die Abkehr von ott nicht eingetreten wäre Nur käme dem Idealſtaat
eil die gottesfürchtigen Menſchen ohne Strafdrohung der Verbrechen enthielten,
der ſtaatliche Zwangscharakter von Wegfall 75) Ebenſo Chryſo⸗
ſtomus die obrigkeitliche Gewalt auf die von der Natur gegebene Notwendigkeit

Oberleitung zur den Klagen Üüber den harten ruck der obrigkeitlichen
Gewalten begegnet mit dem Hinweis auf die menſchliche Verkehrtheit durch die
das eſtehen der Zwangsgewalt zUum weſentlichen erkmal der gegenwärtigen In⸗
ſtitutionen ird 119 Dem rimären Naturrecht ſind nach Lehre der Kirchen  2
er beizuzählen der aU mit Freiheit und Gleichheit teſe Gleichheit iſt aber
nicht abſtrakten und abſoluten, ſondern organiſchen unne verſtanden Die
zur Leitung des Gemeinweſens erforderliche Autorität iſt von ott angeordnet,
wobei jedoch nicht übernatürlichen oder wunderbaren Vorgang denken
iſt Zum primären Naturrecht gehören ferner die Ehe und Familie, ewiſſe durch
intellektuelle Veranlagung oder durch die Bedürfniſſe begründete Uber⸗ und Unter:  2
ordnungsverhältniſſe, das Privateigentum Dem ſekundären Naturrecht gehört der
Zwangscharakter des Staates die ſklavenartige Abhängigkeit der Frau, die
Sklaverei 229
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10 Heft Die Entſtehung der rzämter Uund ihre Beziehung
zum erden des Kurkollegs mit Beiträgen zur Entſtehungsgeſchichte des
Pairskollegs in Frankreich. Von Max Buchner 1911 11.—

Im 12 Jahrhunder iſt eim Erbrecht auf rzämter m Deutſchland noch
nicht nachweisbar 7) Bei der Krönung Philipp Auguſts 1179 rat in
Frankreich te Urde einer ethe bon geiſtlichen und weltlichen Großen als Pairs,
Pares Franciae, offenkundig in die Erſcheinung, wurde aber gelegentli dieſer
Krönung nicht eingeſetzt 47) In einer Urkunde riedri Barbaroſſas, aus⸗
geſtellt Tage ſeiner rönung zu en ärz 1152 für Abt ba
vbon Stablo, ſind Unter den Zeugen enannt der arkgra von Brandenburg,
der Herzog von Sachſen, der Herzog von Ober⸗Lothringen, das Nanzig und den
Ducatus Mosellanus mfaßte Der elfjährige Herzog von Nieder⸗Lothringen
(Brabant, Löwen) war durch den Grafen von Namur und Goswin von Falken
berg vertreten Die Herrſchaft Falkenberg (Fauquemont) wurde 1357 von ar.
zur Grafſchaft rhoben Die genannten Großen werden dem Könige in
en Ehrendienſte erwieſen aben 112 Der Ehrendienſt, die Überreichung
der Inſignien bei der Krönung, wurde vom nig als Dienſt, von den Fürſten
als Recht aufgefaßt Wenn auch die des Jahrhunderts mit be
immten Fürſtentümern eſt verbundene Amter noch nicht nachweisbar ſind, ſchrieb
die Gewohnheit die Ehrendienſte den Stammesherzogen Zwiſchen
Kurrecht und Erzamt der Laienfürſten eſteht inſofern ein Zuſammenhang,
als beides aus einer urzel en  rungen iſt, aus den Rechten und Pflichten des
Stammesherzogtums Für das Kurrecht der weltlichen Kurfürſten
war In erſter Linie das Stammesherzogtum von Bedeutung indem die Stammes⸗
herzoge ugleich zur Verrichtung von Ehrendienſten, aus denen ſich ſpäter die
Erzämter en  ickelten, berufen V. Kurrecht und Erzamt in M Zu⸗
ſammenhang 273)

Heft Acht und Bann Im Reichsrecht des Mittelalters Von
Dr Eduard Eichmann 1909 4.40

An eine rühere Studie ichmann über den 77 ab abusu nach
eu  em Recht“ (Breslau chließt ſich die Arbeit über eme andere be⸗
deutungsvolle rage an, te gleichfalls das Verhältnis der beiden ewalten zu⸗
einander berührt.

Schon frühzeitig läßt die Wechſelwirkung von ann und Acht nachweiſen.
Doch war dieſe nicht einheitlich und noch weniger während des ganzen Mittelalters
eine gleiche. War auch zeitweilig der Einfluß der beiden Strafen auf kirchliches
wie weltliches Gehiet groß, Ende des Mittelalters hatten die beiden Straf⸗
mittel erloren. Zahlreiche Privilegien hatten ihren Einfluß geſchw

t,
ſo daß auf dem Reichstag Konſtanz die Klage laut wurde, daß viele weder Acht
noch ann ürchten Die deellen Grundlagen für das Zuſammenwirken der beiden
Schwerter erſchüttert worden. Die religiöſe Spaltung der abendländiſchen
Chriſtenheit hat die Auflöſung der respublica christiana beſiegelt. Grund, Maß
und Art des Zuſammenwirkens der beiden ewalten werden andere.
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Heft Qa Recht und Gottesglaube Ein Beitrag zur
Erläuterung und Reform des deutſchen Strafrechts. Von Dr Bruno
Eiſenbacher. (83) 1913 2.40

In napper, teilweiſe aphoriſtiſcher Darſtellung entwickelt Eiſenbacher ſeine
Anſicht über die Stellung des Staates und näher des Strafrechts zur eligion.
eligion iſt die bejahende Antwort auf die rage nach dem Abſoluten.
Durch die Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung der Konfeſſionen (Reichs⸗
geſetz vom 16 April 1871 betr die Verfaſſung des eu  en Reiches) wurden
die eu  en Staaten nicht religionslos. Das ſtaatliche Gemeinintereſſe der Re⸗
ligion hat ſich durch die Verfaſſungen auf den Gottesglauben beſchränkt, und
zwar nicht N beliebiger Geſtalt, ondern im nuſchluß die geſchichtl
Entwicklung V der dem eu  en iſtori überkommenen Form, während
ingegen die einzelnen dogmatiſchen Religionen zu innerhalb des Staates ver
retenen Verbands⸗ oder Einzelintereſſen herabgeſunken ſeien 20)

77  ertri der ereR nicht mehr die eligion als nbegri ſpe

ſch differen⸗
zierter Glaubensſätze und muß der Q anderſeits die eligion als Staats⸗
intereſſe chützen, ſo frag ich, was denn der Inhalt dieſes Schutzobjektes ſei,
denn eligion iſt nuUur faßbar in irgend welcher konkreten Ausgeſtaltung, ſoll
nicht zur blutleeren Abſtraktion“ werden

7⁴ 37) „Wenn wir aus dem Kreiſe
des völkiſchen Gemeinguts der eligion die einzelnen konkreten Formen der Re⸗
ligion herausnehmen und ihnen nur mehr den Charakter bon innerhalb des
Staates vertretenen erbands oder Einzelintereſſen zubilligen, bleibt als poſitiv
greifbarer Reſtgehalt uimmer noch die religiöſe Beziehung als Das ei
im Sinne unſerer Kulturgeſchichte der Gottesglaube“ 38)

Die Reviſion des Strafgeſetzbuchs den eu  en Geſetzgeber vor te Ent⸗
ſcheidung, wieweit der religiöſen Beziehung als olcher, i. dem Gottes⸗
glauben, den Schutz eme iſchen Gemeinintereſſes zuerkennen ird Der Abh⸗
ſchnitt „Das ergehen der Gottesläſterung vbom Standpunkt der Geſetzgebungs

2
politik“ 61 Torte: dieſe rage

Zwei Möglichkeiten ergeben Entweder die Legislative verſagt dem Gottes⸗
glauben die Anerkennung des Gemeinintereſſes. „Dann gleitet die eligion
eine weitere Stufe in der zweiten ala der Intereſſen hinab, inſofern ſie den Kreis
der Gemeinintereſſen nun gänzlich verläßt und V ihrem ganzen Umfang 3 einem
erbands⸗ und Einzelintereſſe ird Wie der Staat dieſen nach Maßgabe der
erſten ala der Intereſſen gerecht werden will, bei ihm edo glaube ich,‚
dürfte lsdann eine beſondere Strafdrohung Läſterungen Gottes jeden⸗
alls nicht ehr Ufrecht erhalten 0  en

„Oder die Legislative iſt gewillt, auch m Zukunft un dem Gottesglauben ein
Gemeingut unſeres Volkes ann folgt daraus zunächſt nUr, daß dem
eu  en a deſſen unverſehrte Erhaltung nicht gleichgültig ſein kann Glaubt
* der Anlehnung ein höchſtes Prinzip nicht ate können, ſo muß ET

auch daran intereſſiert ſein, daß eine Untergrabung des Glaubens dieſes
Prinzip tm olk hintangehalten werde.“ Seine En  eidung für die zweite Alter⸗
native Eiſenbacher mit ſchwerwiegenden Gründen (S f) die hier kurz be⸗

ſeien: Mit dem des religiöſen Sinnes eines Volkes verfiegt auch



Beſprechunge 193

die Quelle ſeiner völkiſchen Kraft und Geſundheit. Der Staat hat ein höchſt
eigenes Intereſſe der Anerkennung eines Weſens, das größer iſt als das Indi⸗
viduum, denn kann ſeinen Todfeinden Individualismus und Skeptizismus
gegenüber der Anlehnung dieſes Weſen nicht entbehren Das Staatsleben
auf der Kulturſtufe der fortſchreitenden Demokratiſierung bedarf einer Einfügung
un einen öheren ſittlich⸗religiöſen Zuſammenhang, vn ird es zum Spielball in
dividueller Willkürlichkeiten. Der aH kann ſich nicht bei dem beſcheiden,
was ihm das Individuum aus freien Stücken bieten geneigt ſein ird Das
ird immer ein Erkleckliches weniger ſein, als von ihm fordern genötigt
ſein ird Mit dem kategoriſchen erati der geht's au nicht, eil
er juſt da verſagt, wO nan ihn eben braucht“

Heft Der Selbſtmord un den deutſchen Städten Von
Dr Hans Ro ſt 58) 1912 1.50

Schon mehrere Tbeiten über den traurigen, ſoziologiſch aber bedeutſamen
Gegenſtand hat der Verfaſſer veröffentlicht. In der vorliegenden ird den Zu
ſammenhängen zwiſchen Selbſtmord und auf run amtlicher Materialien
nachgegangen.

Die Zahl der Selbſtmorde uim en Reiche iſt ziemlich beträchtlich Da
die Anzahl der oten Iim eutſch⸗franzöſiſchen Kriege von 1870/71 rund auf

000 beläuft, ſo verliert Deutſchland durch eine Selbſtmordfälle un jedem vierten
ahre jene Umme von Toten. Wenn man aber die Relativzahlen ins Auge faßt,
kann man von der vielbehaupteten enormen Zunahme des Selbſtmordes nicht prechen
Die abſoluten Zahlen wachſen en  rechen der raſchen Bevölkerungsvermehrung,
die Relativziffern aber zeigen nur eine kaum merkliche Tendenz des Zunehmens.
An dieſer Selbſtmordmaſſe haben die Städte einen erheblichen Anteil 11
Für die Städte aller Gebiete Deutſchlands, meiſt Mittel⸗ und Großſtädte, doch auch
für kleinere Städte werden die Selbſtmordziffern eines Zeitraumes von bis

Jahren angegeben. Die Unterſuchung folgendem Ergebnis: Städte
ſind im allgemeinen ein günſtiger Nährboden für den Selbſtmord. 0 iſt weder
die Bevölkerungsdichtigkeit noch der Induſtriecharakter der Städte von ausſchlag⸗
gebendem Belang für die Geſtaltung der Selbſtmordziffer. Neben andern unter⸗
geordneten Momenten iſt das Vorwiegen einer der beiden chriſtlichen Konfeſſione

wirkſam Die kulturelle Aufwärtsentwicklung allein vermag die Selbſtmord⸗
häufigkeit nicht anzuhalten. Zur wirtſchaftlichen Hebung muß die ege er
Religioſität, die Erkenntnis der höheren Daſeinszwecke treten. „Das wirkſamſte
Gegenmittel die Selbſtmordneigung iſt ohne Zweifel der Glaube eine
gerecht und liebevoll altende 9  1  e Vorſehung“ 55) Die Heilsarmee hat
durch Gründung der Antiſelbſtmordbureaus mit Erfolg Unglückliche vor Frevel

das eigene Leben bewahrt Die katholiſche 1 hat un der Beichte mit ihren
Tröſtungen und Erleichterungen des Gewiſſens neben der ülle von Lebensfreude, we
die katholiſche Religion dem Innenleben des Menſchen verleiht, die ausſchlaggebende
Erklärung für die geringere Selbſtmordzahl der katholi  en Bevölkerung 56)

18. Heft eiträge zur Moralſtatiſtik. Geburtenrückgang un
den Städten. Die unehelichen eburten Die Eheſcheidungen. Im Kampfe

den Selbſtmord Die Antiſelbſtmordbureaus der Heilsarmee. Das
eutſche Udentum Iim der Zahl. Vom Alkoholismus. Von
Dr Hans Ro ſt 1913 4.—
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Die Aufſätze behandeln wichtige Fragen des eutigen Kulturlebens den
Nachweiſen der Statiſtik Die Zahlen egen das unwiderlegliche Zeugnis für die
Sittenlehre ab Weil der Zahlenbeweis auch dort nde wo andere Er⸗

aubheit rrſcht bietet die Schrift ein wertvolles apologetiſches Hilfsmitte
11 Heft Die geheime und öffentliche Proſtitution

Stuttgart Karlsruhe und München mit Berückſichtigung des Proſtitutions⸗
gewerbe ugsburg und Ulm ſowie den übrigen gr  eren Städten
Württembergs Von Dr A E  . 1912

eher widmet ſeine umfangreiche Unterſuchung der geheimen Proſtitution, die
in deutſchen Landen bis eute ein nahezu ganz unerforſchtes Sozialphänomen ildete
me gewiſſe Gleichartigkei der Verhältniſſe mpfahl e8 die Unterſuchung emigen
Bevölkerungszentren Süddeutſchlands zuzuwenden Für die einzelnen Städte wendet
ſich die Beobachtung insbeſondere der Jahresbewegung der geheimen Proſtitution
zu, dem er der Proſtituierten, ihrer örtlichen und beruflichen erkun

Den Einzelerſcheinungen des großen Übels, das Proſtitution nachgehen,
die traurigen einzelnen Fälle ammeln und nach den verſchiedenen Geſichtspunkten
unterſuchen, iſt eine mühevolle Arbeit Den Verfaſſer eitete Abei ein würdiges
Ziel das Er der Einführung ausſpricht und das Buch indurch überall durch⸗
cheinen läßt Wohl ehr die daß Kampfe die Proſtitution
Syſtemänderungen ſo u  eten wie Gewaltmittel wohl vermochte hier
die rauhe Hand des Gendarmen ſo auszurichten als das Vertuſchen Zu⸗
en und Nichtbenennen Die * feine Damen elteben üſſen wir aber des

alle Hoffnung fahren aſſen? Keineswegs! Wie ſich auch eine
oziale Krankheit mit den tiefen und verſchiedenartigſten Urſachen, wie ſie die
Proſtitution aufwei ſo infach, ſo gewalttätig heilen laſſen? Wer die Proſtitution
bekämpfen will muß vor allem ihren Urſachen auf den run zu kommen en
muß dieſe aus der Welt ſchaffen (S

Das eſe unterſcheidet wiſchen ſtraffreien und ſtrafbaren Gewerbeunzucht
Das —

et

ſtrafgeſetzbu verbietet nur die gewerbsmäßige Unzucht von Frauens⸗
perſonen, die der polizeilichen Aufſicht nicht unterſtellt ſind und bedroht diejenigen
Frauensperſonen, gewerbsmäßiger Unzucht polizeilichen Aufſicht
unterſtellt find nur dann mit Strafe, enn ſie den zur icherung der Geſundheit
der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anſtandes erlaſſenen polizeilichen Vor:
ſchriften zuwiderhandeln Was bisher über das Problem der Proſtitution ge⸗
ieben wurde, entbehrt der poſitiven Unterlage ies gilt namentlich für die
geheimen Proſtituierten, für jene Art von Frauensperſonen, die, ohne der
polizeilichen Aufſicht unterſtellt ſein, Gewerbsunzucht reiben Hier fehlte die
zahlenmäßig genaͤue orſchung, es erblie bei Mutmaßungen Erſt das mühe⸗
volle Studium der geheimen, meiſt er zugänglichen en läßt die Urſache der
Proſtitution mit Sicherheit erkennen Tiefſte Urſache des Unzuchtgewerbes iſt
den meiſten Fällen die wirtſchaftliche Not Vielfach der Mangel 3U⸗
ſagenden, lohnenden Beſchäftigung zur Proſtitution ſe

aAule Mädchen würden
arbeiten, alls die Möglichkeit E  nde, mit der Arbeit allein Über Waſſer
halten Die Beziehungen beider Geſchlechter zueinander werden durch den
Umſtand ungünſtig beeinflußt daß das eib ſich mehr auf den Erwerb
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außerhalb der Familie angewieſen fieht. Dieſem wichtigen Sozialphänomen
von ſeiten unſerer modernen Frauenbewegung eingehende Beachtung ge  en
werden. Das Hervortreten des chwachen Geſchlechtes vor die ſchützenden Mauern
des Vaterhauſe zum Zweck des Erwerbs, das Aufnehmen des Kampfes mit
den en efahren des Erwerbslebens iſt für das Weib von weittragender
Bedeutung. Selbſt enn das erwerbstätige eib ohne jede orge die wirt⸗
ſchaftliche Exiſtenz ſein ürfte, egegne das Mädchen wie die rau Im Erwerbs⸗
en ungleich mehr efahren tn er Hinſicht als die Geſchle

genoſſin, die

auſe bei den Eltern In der Hauswirtſchaft 1g ſein kann, die nicht Ge⸗
wungen fieht, inmitten ſo verſchiedenartiger Elemente und vielleicht ſittlich brüchiger
Perſonen dem Broterwerb nachzugehen Bietet nun die Erwerbstätigkeit
keinen Schutz die Not, dann die Gefährdung der Si  Ei Ein
nicht geringer Teil der erwerbstätigen Frauen iſt der Lockung ausgeſetzt, die
genügende Entlohnung durch gewerbsmäßige Unzucht 3 ergänzen. In manchen
Branchen iſt der Zudrang erwerbſuchender Mädchen und Frauen ein ungeheurer.
Die Folge avon iſt, daß der Lohn ftmals das Exiſtenzminimum nicht erreicht.
Von den Näharbeiterinnen utn den Werkſtätten Stuttgarts erhalten wohl Directricen
und erſte Arbeiterinnen einen E. Gehalt Mark im Monat und noch
mehr. Die große der Durchſchnittsarbeiterinnen muß ſich jedoch mit bis

ark monatli zufrieden geben In den erſten Jahren nach der Lehrzeit 4.
hält die Näherin nur 60 —70 Pfennige pro Tag 119) une
den beſcheidenen und in den erkſtätten hin und wieder regellos die Arbeiter
ausbezahlten Löhnen räg auch das QAufende Ublikum Leider ſind es vorzüglich
die Damen, die EeS nicht verſtehen ollen, wie ſie durch kleinliche Preisdrückerei und
langes Nichtbezahlen auch ſchließlich das Lohneinkommen der Arbeiterinnen der⸗
geſtalt beeinträchtigen, daß teſe infolge wir  aftlicher otlage unlauterem
Nebenerwerb veranlaßt werden können 121)

Bei den Dienſtboten bietet zwar nicht die Lebensnot Anlaß I gewerbsmäßiger
Unzucht Doch iſt ihr an nicht ohne ttliche Gefährdung Manchmal ird ſie
In den Häuſern der Dienſtherrſchaft herbeigeführt. Dabei ird den Dienſtboten
die ege der Religion erſchwer In Stuttgart iſt * etwa 2000 Dienſtmädchen
erwehrt, jeden Sonntag dem Gottesdienſt beizuwohnen 147) Wir  aftliches
Elend hinwiederum muß als Urſache der Proſtitution bei Mitgliedern der freien
Berufsarten bezeichnet werden Ungefähr die Hälfte aller Bühnenangehörigen m
Deutſchland bezieht ein Jahreseinkommen von weniger als 1000 Mark; weitere

Prozent beziehen — Mark; weitere Prozent Mark;
nur Prozent aller Bühnenangehörigen beziehen Üüber 3000 Mark Gage Hiervon
gehen ab Prozent den Agenten, Strafgelder, Koſten für Toilette-Requifiten,
vor allem für Koſtüme Nach einer Zuſammenſtellung des Allgemeinen eu  en
Chorſängerverbandes braucht jede Opern⸗Chorſängerin zur Ausübung ihres Berufes
unbedingt Koſtüme, eine Soloſchauſpielerin noch mehr kontra  *  4 ſind teſe
verpflichtet, ſämtliche Koſtüme, er chmuckſachen ſelbſt eſchaffen Die
Münchener Theaterangeſtellten teilen die wirtſchaftlichen Lohnverhältniſſe
mit den übrigen eu  en Kollegen und Berufsgenoſſinnen, was für ſie reilich ein
ſchlechter Troſt iſt Daß es bei ſolch traurigen Lohnverhältniſſen geradezu Uun⸗
möglich iſt, auch nur die dringendſten Nahrungs⸗, Kleidungs— und ohnungs⸗
bedürfniſſe ohne remdes Zutun 3 befriedigen, iſt ſelbſtverſtändlich Die Folge
iſt oft Gewerbsunzucht; denn den Hunger gibt eS keine Theſen,
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gibt es von Ausnahmefällen abgeſehen, auch keine Moralarznei; den Hunger
kann man nur ſtillen! 188.)

Die eiſe Nehers laſſen den weitaus meiſten Fällen als Urſache der
Proſtitution wir  aftliches Elend erkennen Nach Niemann en Deutſch⸗
land 200 000 Perſonen von Unzucht leben und ſchätzungsweiſe 200 Millionen ark
jährlich 3 threm Unterhalt erfordern 249 Anm Die Unterſuchungen Nehers
geben ſeiner Folgerung recht mit der die Einführung chließt 9); Maſſen⸗
beobachtung wie Einzelbeobachtung laſſen uns eutlich erkennen, daß nicht bloß die
Sünde das en. ondern ielfach das Elend die erzeugt Dieſem Elend
auf jede nur mögliche Weiſe eln Ende machen, iſt unſere

25 Hef  —— Die Raſſenmi

en den deutſchen Kolonien. Von
Dr e rentru 1914 4.e —

Für und Eem ſtaatliches Verbot der Ehen zwiſchen eißen und arbigen
den eu  en Schutzgebieten wurde el  ag und der für koloniale

Fragen intereſſierten re verhandelt rentru befaßt ſich nur mit den
Raſſenmiſchehen Ganz verſchieden bon der Miſchehenfrage iſt das roblem der
Miſchlingsbevölkerung

Den Kolonialverwaltungen der ver

iedenſten attonen wurden durch das Ent⸗
ehen emer Miſchlingsbevölkerung, unabhängig von den iſchehen, neue Ufgaben
geſtellt Dieſen und insbeſondere der Miſchehe gegenüber nahmen die Kolonien be
ſitzenden Völker der Neuzeit nicht das gleiche Verhalten eiln In den ſpaniſchen
Kolonien die Ehen wiſchen Sp und Indianern nur kurze eit ver:
boten Bereits Oktober 1514 erließ König Ferdinand ern Geſetz, das Ehen
der Spanier mit Eingebornen freiſtellte Verbindungen wiſchen antern und
den aus Afrika eingeführten Negern erfreuten nicht des gleichen Wohlwollens
Ein eſe vom 11 Mai 1527 verfügte, es nach Möglichkeit dafür geſorgt
werden, daß die Neger die etraten ollen, die Ehe mit Negerinnen eingehen 4 f)

Da bei der Miſchehenfrage außer dem Raſſenunterſchied au der kulturelle
Abſtand wiſchen dem weißen Manne und der Eingebornenbevölkerung von Be⸗
deutung iſt, ſpricht ſich rentru. für getrennte Behandlung der verſchiedenen
Kolonien aus 75) Das ſtaatliche Verbot der lſchehen rde, wenigſtens
für Wohlhabende, keine Wirkſamkeit aben, da die Möglichkeit offen bliebe, auf
dem Gebiete andern Staates die Ehe einzugehen Auf te Verminderung
der Miſchlinge Tde das Verbot kaum nennenswerte Einfluß verſprechen, da von
den Kindern, die aus der Verbindung von Weißen mit Farbigen hervorgegangen
find nur Prozent nach anderer Schätzung nur Prozent ehelich ſind
Die chriſtliche Moral verlangt für das Verhältnis der Weißen dem weiblichen
Element der farbigen Bevölkerung entweder bleiben die farbigen Frauen voll⸗
ſtändig unberührt oder ſie werden als Genoffinnen des bleihenden ehelichen Bundes
eingeführt amt iſt keineswegs die Forderung geſtellt daß die farbigen Frauen
und die Miſchlingskinder den eſt der eu  en Reichsangehörigkeit mit all
ren rechtlichen Wirkungen kommen die Liſtliche Moral verlangt keine Baſtar⸗
dierung der deutſchen Nation Das Chriſtentum fordert bloß daß die eventuelle
Verbindung des Weißen mit der arbigen rau enne heliche ſei, Üüber ihre ſtaats

2

5
bürgerliche Stellung ällt kein Urteil 2 der eu  en Regierung aus
irgendwelchen Gründen zweckmäßig erſcheinen den farbigen Elementen den Eintritt
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un die volle bürgerliche Gemeinſcha wehren, ſo ird das Chriſtentum keinen
in dagegen rheben Zwiſchen den Anſchauungen der Freunde
des Miſchehenverbotes und den Forderungen des Chriſtentum findet ſich der ſchärfſte
egenſa ene ſtehen auf dem Standpunkt, daß die geforderte Miſchehe mit Rück⸗
ſicht auf das Intereſſe der unbedingt verweigern ſei, ohne darauf achten,
ob ein Konkubinat die olge avon ſei das Chriſtentum verlangt unter Umſtänden
gebieteriſch den Abſchluß der Miſchehe zur Verhütung oder Beſeitigung des Kon⸗
kubinats, ohne Rückſicht auf das Intereſſe der 97) Wenn aber ein
egenſa des Raſſenſtandpunkte und des Standpunktes des Chriſtentums vorhanden
iſt, den wahren, vernünftigen Forderungen der ird das Chriſtentum benſo

2
wenig entgegentreten wie dem en Patriotismus 98) Wenngleich das chriſt⸗
iche Sittengeſetz bisweilen dem einzelnen und der Geſamtheit nangenehmes auf⸗
erlegt, iſt dennoch V ſeiner konſequenten Dur  un das Heil für die Völker
und die Nationen 3 nden (S 98)

Um den Geſchlechtsverkehr wiſchen Weißen und Eingebornen nicht zum Kon⸗
Ubinat herabzuwürdigen, aber au den Miſchlingen die Gleichberechtigung mit den
Weiſen verwehren, er Gentrup auf den Ausweg hin, wie bisher für Weiße
und V  arbige, ſo auch für Miſchlinge ein eigenes echt ſchaffen ein or  ag
iſt In drei en zuſammengefaßt: Die ＋ Trauung der gemiſchten Ehe⸗
aare in den Kolonien unterliegt keinerlei Behinderung von ſeiten der Zivilbehörden;

die Kinder ſolcher Ehen gelten auch vor dem Staate als ehelich; die ſtaats
bürgerlichen der Miſchlinge werden durch eigenes eſe geregelt 137)

Heft Die zivilrechtliche Haftung der Zeitung für
falſche Nachrichten. Von Dr Heinrich eides (48) 1913 1.40

eides unterſucht die Haftung für alſ Nachrichten aus vertragswidrigem
Verhalten und, uim zweiten Teil der Arbeit, die Haftung aus außervertraglichem
Verſchulden. me zwingende Notwendigkeit für größere icherung des Publikums
der Preſſe gegenüber vermag eides nicht anzuerkennen 41)

Heft Unternehmung und ehrwert. me ſozial⸗ethiſche
Studie zur Geſchäftsmoral. Von Dr ranz * 96) 1912 50.

Die neuzeitliche Entwicklung der Induſtrie und des erkehr kann auf die
Richtlinien der chriſtlichen ora nicht verzichten. gen auch manche Unter⸗
nehmer, die ganz in ihrem „Geſchäfte“ aufgehen, „moralinfreie“ Praktiker ſein,
der Theoretiker der Volkswirtſchaft, der nicht bei den äußeren Erſcheinungen ſtehen
leiben darf, ird von dieſen zu den oberſten moraliſchen Grundſätzen des Wirt⸗
ſchaftslebens fortſchreiten. Die iſche age nach der Erlaubthei des Unter—
nehmergewinnes iſt zum Kampfesmittel wiſchen Kapital und Arbeit geworden.
Dadurch ird ihre Behandlung erſchwert. Die Beantwortung iſt aber not⸗
wendig, denn nach ihr entſcheidet eS ſich ob der ◻

Oli die Mitwirkung als
Unternehmer anſtreben ſoll, oder ob aus thiſchen edenken das Unternehmer⸗
tum ſolchen überlaſſen ſoll, die außerhalb des Chriſtentums und ſeiner bora
ſtehen 4f)

„Unternehmung“ ne Keller V ſeiner Unterſuchung privatwirtſchaft⸗
en Großbetrieb, der E Erwerb auf der ſittlichen, rechtlichen und wirtſchaft⸗
lichen Verantwortlichkeit und Haftbarkeit eines über die nötigen Wirtſchaftsmitte
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verfügenden Wirtſchaftsſubjektes beruht. Dieſes mag eine hyfiſche Perſon ſeinoder eine ehrhei von phyfiſchen erſonen nter „Mehrwert“ iſt nicht die
Bruttoeinnahme einer Unternehmung verſtanden, ondern der Überſchuß, der von
dieſem Rohertrag bleibt, nach zug der Koſten für die Wirtſchaftsmittel, alſo
nach Abzug der Beamtengehälter, Arbeitslöhne, Leihkapitalzinſen, Grund  2 und
Bodenzinſen. Der Gang der Unterſuchung chließt ſich die grundlegenden Funk⸗
tionen jeder Unternehmung, die Unternehmerverantwortlichkeit, die Unternehmer⸗
tätigkeit und den Unternehmungszweck, den Unternehmergewinn 10) Die
Verantwortung und damit die Sorge und Unruhe des Unternehmers iſt keine ge⸗
ringe; ein zahlenmäßiges ild gewinnt ſie un der Konkursſtatiſtik. Das Deutſche
Reich zählte un den Jahren —— 000 Onkurſe mit einem Verluſt
Vermögen von 2,5 Milliarden Mark. Dabei ſind jene zahlreichen Unternehmungennicht eingerechnet, die Konkurs vorbeikamen, deren Ertrag aber glei null war und
die infolgedeſſen ebenfalls zugrunde gingen 12) In dieſen Zahlen iſt eine aewaltige Summe von Sorge ausgedrückt, die im egenſa dem chriſtlichen et

ſtehen ſcheint In der Tat wurde mehr als einmal verſucht, die Entſtehungder kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung in egenſa zur beſtehenden chriſtlichen
Sittenlehre 3 bringen. Während die katholiſche der kapitaliſtiſchen Unter—
nehmung feindli gegenüberſtehe, habe die Loslöſung von den Bindungen
die kapitaliſti Unternehmung günſtig beeinflußt Der Angelpunkt dieſer Be⸗
hauptung iſt der immer wiederkehrende Hinweis auf das kir Zinsverbot

14 f) Demgegenüber begründet Keller die Notwendigkeit großer ewiſſen⸗
haftigkeit für den Unternehmer, die NV die Geſchäftsſprache überſetzt ſich als Prä⸗
ziſion, als Treffſicherheit uim Tfaſſen des günſtigen Augenblicks äußert. Ohne ſitt⸗
liche Verantwortlichkeit ird der Unternehmer Raubbau treiben. Wegen eines
Augenblickserfolges würde eTL die phyſiſchen und Kräfte der Lohnarbeiter
vergeuden, und das iſt Raubbau, ſchlimmer als die Verſchwendung von Natur⸗ und
Bodenſchätzen und Naturkräften 19) Das mittelalterliche Zinsverbot ezog
ſich, wie Keller mit Hinweis auf Bernardin von Siena und Duns Scotus aus⸗
rt, auf Notkredit und wirkte kapitalerhaltend, indem es dem eine wirt⸗
ſchaftliche Exiſtenz Ringenden half, für einige eit ohne Entgelt durch fremde
Wirtſchaftsmittel ſeinen Notbedarf en

Die Theologen der Vorzeit en nicht mit der modernen liberal-ſozialiſtiſchen
Ule alle Leiſtungen auf das Maß der körperlichen Arbeit, auf die geſellſchaftlich
notwendige Arbeitszeit zurückzuführen unternommen, vielmehr haben ſie die Quali
tätsleiſtung der Unternehmer unter die Preisbeſtimmungsgründe geſetzt. Sie nannten
das tm Unterſchied von dem allgemeinen Ausdruck Arbeit“, labor, und au
im Unterſchied von der „vorwiegend körperlichen Arbeit“, 7 in ihrer Sprache
Betriebſamkeit, industria. Ein Wort, das bekanntlich einem eil der Unter  2  2
nehmungen den Namen gegeben hat 61

Dem Mammonismus, Kapitalismus als Erwer  u die Wirtſchafts
form der kapitaliſtiſchen Unternehmung gegenüber. Dieſe kann der chriſtliche ei
V den Dienſt der höchſten Ideale ſtellen und ſoll * tun, das moderne Ge
ſchäftsleben aus der ne  aft des ſeudokapitalismus, des Mammonismus zu
befreien 94)

Joſeph Laurentius


